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BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Gde. Wörth, Lkr. Erding: 4. Änderung der Entwicklungs- und Ergänzungssatzung Nr. 
5.1 "Breitötting" und 6. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
 
Zuständiger Gebietsreferent: 

Bodendenkmalpflege: Herr Tobias Riegg, M. A. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

In unmittelbarer Nähe zu oben genanntem Planungsgebiet befinden sich folgende 

Bodendenkmäler: 

D-1-7737-0057  „Siedlung der späten Latènezeit“. 

D-1-7737-0369  „Siedlung der mittleren und späten Latènezeit“.  

Zudem wurde 2019 unmittelbar südlich von Breitötting eine Tüllenpfeilspitze der 

Urnenfelderzeit aufgelesen.  
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Aufgrund der hohen Bodengüte (Lößlehm) und großen Dichte vor- und 

frühgeschichtlicher Denkmäler im weiteren Umkreis sind im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans weitere Bodendenkmäler zu vermuten.  

Weiterhin sind im historischen Ortskern von Breitötting, das bereits um das Jahr 800 

als Siedlungskammer „Villa Ottingang“ erstmals erwähnt wurde, Bodendenkmäler 

des früh-, hoch und Spätmittelalter und der frühen Neuzeit zu erwarten. 

Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu 

vermuten sind, bedürfen gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art 

einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. 

Ein Hinweis auf die Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG ist im vorliegenden Fall 

nicht ausreichend und sollte gestrichen werden.  

 

Wir bitten Sie deshalb, folgenden Text in die textlichen Hinweise auf dem Lageplan 

und ggf. in den Umweltbericht zu übernehmen: 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich der Satzung Flstnr. 2119, 2117, 

2157, 119/2, 2119/3, 2116/1, 2116/2, 16/3, 2115, 2116, 2114, 2113, 2120/1, 2120, 

2118/2, 2098, 2113/3, 2091, 2091/1, 2108, 2108/2, 2108/3, 2107, 2113/1, 2093, 

2094/2, 2094/4, 2094/3, 2094, 2099, 2101, 2103/1, 2103, 2106, 2106/1, 2249, 

2248, 2250, 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2247/4, 2095 der Gmkg. Wörth ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren 

gegebenenfalls die fachlichen Anforderungen formulieren. 

 

Im Falle der Denkmalvermutung wird im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach Art. 

7 Abs. 1 BayDSchG die archäologisch qualifizierte Voruntersuchung bzw. die 

qualifizierte Beobachtung des Oberbodenabtrags bei privaten Vorhabenträgern, die 

die Voraussetzungen des § 13 BGB (Verbrauchereigenschaft) erfüllen, sowie 

Kommunen soweit möglich durch Personal des Bayerischen Landesamts für 
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Denkmalpflege begleitet; in den übrigen Fällen beauftragt das Bayerische Landesamt 

für Denkmalpflege auf eigene Kosten eine private Grabungsfirma. In Abstimmung 

kann auch eine fachlich besetzte Untere Denkmalschutzbehörde (Kreis- und 

Stadtarchäologie) tätig werden. Informationen hierzu finden Sie unter:  

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/publikationen/denkmal

pflege-themen_denkmalvermutung-bodendenkmalpflege_2016.pdf  

 

Wir weisen darauf hin, dass die erforderlichen Maßnahmen abhängig von Art und 

Umfang der erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen können 

und rechtzeitig geplant werden müssen. Sollte die archäologische Ausgrabung als 

Ersatz für die Erhaltung eines Bodendenkmals notwendig sein, sind hierbei auch Vor- 

und Nachbereitung der Ausgrabung zu berücksichtigen (u.a. Durchführungskonzept, 

Konservierung und Verbleib der Funde). 

Bei der Verwirklichung von Bebauungsplänen soll grundsätzlich vor der Parzellierung 

die gesamte Planungsfläche archäologisch qualifiziert untersucht werden, um die 

Kosten für den einzelnen Bauwerber zu reduzieren (vgl. BayVGH, Urteil v. 4. Juni 

2003, Az.: 26 B 00.3684, EzD 2.3.5 Nr. 3 / Denkmalpflege Informationen des BLfD 

2004/I (B 127), 68 ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; BayVG München, Urteil v. 14. 

September 2000, Az.: M 29 K 00838, EzD 2.3.5 Nr. 2). 

 

Als Alternative zur archäologischen Ausgrabung kann in bestimmten Fällen eine 

Konservatorische Überdeckung der Bodendenkmäler in Betracht gezogen werden. 

Eine Konservatorische Überdeckung ist oberhalb des Befundhorizontes und nur 

nach Abstimmung mit dem BLfD zu realisieren (z.B. auf Humus oder kolluvialer 

Überdeckung). Vgl. zur Anwendung, Ausführung und Dokumentation einer 

Konservatorischen Überdeckung 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/konserv

atorische_ueberdeckung_bodendenkmaeler_2020.pdf. Das Bayerische Landesamt 

für Denkmalpflege berät in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde bei 

der Prüfung alternativer Planungen unter denkmalfachlichen Gesichtspunkten. 
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https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/konservatorische_ueberdeckung_bodendenkmaeler_2020.pdf
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Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belangen der 

Bodendenkmalpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre „Bodendenkmäler in 

Bayern. Hinweise für die kommunale Bauleitplanung“  

(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpfleg

e/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf) 

 

Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte 

Rechtsauffassung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst und des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von 

(Boden-) Denkmälern entnehmen Sie bitte dem Vollzugsschreiben des StMBW vom 

09.03.2016  

(https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/vollzug

sschreiben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf) sowie unserer Homepage  

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtlic

he_grundlagen_überplanung_bodendenkmäler.pdf 

(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern).  

 

In Umsetzung der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

(Entscheidung vom 22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-VII-07, juris / NVwZ 2008, 1234-1236 

[bestätigt durch die nachgehenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 

4. November 2008, Az.: 1 BvR 2296/08 & 1 BvR 2351/08, n. v.]) wird dringend 

angeregt, aus städtebaulichen Gründen geeignete Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 

BauGB (z. B. nach Nummern 2, 9, 10, 11, 15, 20 [Bodendenkmal als „Archiv des 

Bodens“]) vorzunehmen. 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).  

 

https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/vollzugsschreiben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/vollzugsschreiben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtliche_grundlagen_überplanung_bodendenkmäler.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtliche_grundlagen_überplanung_bodendenkmäler.pdf
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Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jochen Haberstroh 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.  

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.  

 

 

 
 


